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Kleine Anfrage 
 

der Abgeordneten Anke Spoorendonk (SSW) 
 

und 
 

Antwort 
 

der Landesregierung - Ministerium für Bildung, 
Wissenschaft, Forschung und Kultur 
 

Studiengang Life Sciences-Management 
 
Ich frage die Landesregierung: 
 
1. Wie bewertet die Landesregierung die Pläne der Fachhochschule Flensburg, einen 

hochschulübergreifenden Studiengang „Life Sciences-Management“ einzurichten? 
 
Das Konzept für einen Studiengang „Life Sciences Management“ hält das Ministe-
rium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur für einen interessanten Vor-
schlag. 

 
2. Seit wann liegt dem Bildungsministerium der Antrag auf Genehmigung eines ent-

sprechenden Bachelor- und Masterstudienganges vor? 
 
Die Fachhochschule Flensburg hat mit Schreiben vom 26.04.2001 die vorläufige 
Genehmigung des Studienganges beantragt.  

3. Weshalb ist der Studiengang bisher noch nicht genehmigt worden?  
 
Die Fachhochschule hat leider erst im Sommer 2002 alle erforderlichen Antragsun-
terlagen dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur vorge-
legt. 
Zwischenzeitlich hatte die von den Hochschulen und dem Ministerium für Bildung, 
Wissenschaft, Forschung und Kultur eingesetzte Hochschulstrukturkommission unter 
Leitung von Herrn Professor Dr. Hans-Uwe Erichsen gebeten, über den Studien-
gang nicht vor der Vorlage der Kommissionsempfehlungen zu entscheiden. 
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4. Bis wann erwartet die Landesregierung eine Entscheidung über die Genehmigung 
des neuen Studienganges? 
 
Über die Genehmigung des Studienganges wird nach der Vorlage und Auswertung 
der Empfehlungen der Hochschulstrukturkommission im Frühling 2003 entschieden 
werden.  

 
5. Wie bewertet die Landesregierung die Folgen des langwierigen Genehmigungsver-

fahrens für die Flensburger Hochschulen? 
 
Der beantragte Studiengang wird im Frühjahr 2003 auch vor dem Hintergrund der 
Ergebnisse der Hochschulstrukturkommission abschließend beurteilt werden kön-
nen. 

 


